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V E R H A L T E N S K O D E X 

„Unser Rezept fü r nachhaltige Gescha fte“ 

 

REDLICHKEIT GEMEINNU TZIGKEIT VERTRAUEN 
WAHRHEIT GLAUBWÜRDIGKEIT TRANSPARENZ 
FAIRNESS KOMPETENZ SORGFALT U BERZEUGUNG 
OFFENHEIT DIALOG HALTUNG GERECHTIGKEIT  
VERANTWORTUNG COMPLIANCE EHRLICHKEIT 
AUFRICHTIGKEIT SOLIDARITA T VERSTA NDIGUNG 
WERTE TOLERANZ ETHIK MUT PARTNERSCHAFT 
VORBILD BILDUNG ENGAGEMENT FO RDERUNG 
ZUKUNFT INNOVATION INTEGRATION RESPEKT 
DEMOKRATIE GESELLSCHAFT UNABHA NGIGKEIT 
GEMEINWOHL VERSTA NDNIS RU CKSICHTNAHME 

UMSICHTIGKEIT AKZEPTANZ MENSCHENRECHTE 
MORAL GLAUBEN KULTUR INTEGRITA T VIELFALT 
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VORWORT 

 

Liebe  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  

seit über 100 Jahren steht der Name Brandt für Zuverlässigkeit, Glaubwürdig-

keit und gesellschaftliche Verantwortung. Mit unseren Produkten wollen wir 

das Leben der Menschen jeden Tag ein bisschen besser machen.  

Das Unternehmen handelt jedoch nicht selbst, sondern durch seine Mitarbei-

tenden. Sie machen ihre Arbeit, sie treffen in ihren Bereichen eigenständige 

Entscheidungen. Deshalb ist es unsere Aufgabe als Geschäftsführung, ihnen die 

notwendige Sicherheit zu vermitteln, damit sie Entscheidungen, auch mutige, 

treffen können. 

Dafür haben wir ein Compliance System etabliert, dessen Fundament der Ver-

haltenskodex ist und der unsere wichtigsten Prinzipien zusammenfasst. Er 

stellt einen Anspruch an uns selbst, zugleich ist er ein Versprechen nach außen 

für ein verantwortungsvolles Verhalten gegenüber Kunden, Geschäftspartnern 

und der Öffentlichkeit. 

Die Geschäftsführung und die Gesellschafter bekennen sich zu Compliance und 

den im Verhaltenskodex enthaltenen Werten und erwartet von allen Beschäf-

tigten, sich mit ihm vertraut zu machen, ihn zu verinnerlichen und ihn als 

einen festen Bestandteil der täglichen Arbeit zu verstehen. 
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UNSERE WERTE 

 

I. Integrität 

Unsere Mitarbeiter sind immer aüch Botschafter des Unternehmens. Wir erwarten deshalb von allen, dass 

sie sich redlich ünd fair verhalten. Dazü geho rt es, dass gesetzliche Vorschriften sowie Vereinbarüngen 

ünd interne Regelüngen eingehalten werden.  

 

II. Menschenrechte 

Wir achten ünd ünterstü tzen die UNO-Leitprinzipien fü r Wirtschaft ünd Menschenrechte. Darü ber hinaüs 

verpflichten wir üns, die Allgemeine Erkla rüng der Menschenrechte, die Gründsa tze des Globalen Pakts 

der Vereinten Nationen sowie die gründlegenden Arbeitsrechte gema ß der Erkla rüng der Internationalen 

Arbeitsorganisation in ünserer Ta tigkeit zü beachten. 

 

III. Respekt 

Wir gehen respektvoll miteinander üm. Jeder Bescha ftigte erha lt bei üns die gleichen Chancen ünd wird 

aüsschließlich aüfgründ seiner Fa higkeiten ünd Leistüngen eingesetzt ünd gefo rdert. Wir dülden keine 

Form von Diskriminierüng, Bela stigüng, No tigüng ünd verbalen Angriffen oder einschü chterndes bzw. 

beleidigende Verhalten.  

 

IV. Verantwortung 

Wir halten, was wir versprechen. Vor allem Fü hrüngskra fte sollen sich dürch vorbildliches Verhalten aüs-

zeichnen. Wir erwarten von ihnen, dass sie mit gütem Beispiel vorangehen. Sie sind dafü r verantwortlich, 

dass die relevanten Regeln in ihrem Verantwortüngsbereich ümgesetzt werden ünd keine Gesetzesver-

sto ße geschehen, die dürch pflichtgema ße Information ünd Aüfsicht verhindert werden ko nnen. Dabei 

setzen wir aüf eine Fü hrüngsphilosophie, die aüf Vertraüen berüht ünd einen fairen Umgang sichert.  

 

V. Offenheit 

Wir pflegen eine offene Kültür, ein Miteinander, in dem alle Mitarbeiterinnen ünd Mitarbeiter Rat einfor-

dern ünd Bedenken a üßern ko nnen. Jeder Mitarbeiter hat das Recht, aüf Umsta nde hinzüweisen, die aüf 

eine Verletzüng von Gesetzen oder internen Regeln schließen lassen. Brandt hat dafü r einen Ansprech-

partner fü r Compliance benannt ünd einen externen Vertraüensanwalt bestellt, an die sich Mitarbeiter 

ünd Gescha ftspartner wenden ko nnen. Wir gehen sa mtlichen Hinweisen mit gro ßter Sorgfalt ünd ünter 

Wahrüng der Rechte aller Beteiligten nach. 
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VI. Nachhaltigkeit 

Nachhaltigkeit ist fü r üns eine wichtige Investition in die Zükünft ünseres Unternehmens. Unser Ansprüch 

ist es, Prodükte aüf den Markt zü bringen, die in sozialer, gesündheitlicher ünd o kologischer Hinsicht ün-

bedenklich sind. Wir achten aüf soziale Gerechtigkeit, den Umweltschütz ünd faire Arbeitsbedingüngen 

bei üns ünd in ünserer Lieferkette. 

 

UNSERE PRINZIPIEN 

        

I. Fairer Wettbewerb 

Wir stehen fü r einen fairen ünd freien Wettbewerb. Deshalb mü ssen alle Mitarbeiter die nationalen ünd 

internationalen Kartell- ünd Wettbewerbsgesetze strikt einhalten. 

 

Jeder Kontakt mit anderen Unternehmen, der das Ziel verfolgt oder züm Ergebnis hat, dass der Wettbe-

werb verhindert, eingeschra nkt oder verfa lscht wird, ist üntersagt. Mitarbeiter, die von Wettbewerbern, 

Gescha ftspartnern oder Dritten zü einem solchen Zweck kontaktiert werden, mü ssen ünverzü glich den 

Ansprechpartner fü r Compliance oder den Vertraüensanwalt informieren. 

 

II. Korruptionsprävention   

Wir dülden keine Korrüption oder andere Formen rechtswidriger Einflüssnahme.  Es ist jedoch züla ssig 

ünd kann im Rahmen von Gescha ftsbeziehüngen zü einem ho flichen ünd respektvollen Umgang geho ren, 

Geschenke aüszütaüschen ünd Einladüngen aüszüsprechen. Nür wenn darin der Versüch liegt, einen ün-

laüteren Einflüss aüf das Entscheidüngsverhalten des Empfa ngers aüszüü ben, kann ein strafbares Verhal-

ten vorliegen.  

 

Gründsa tzlich gilt, dass Geschenke oder andere Züwendüngen angenommen oder gewa hrt werden dü r-

fen, wenn sie einen sozialada qüaten Wert nicht ü berschreiten. Einladüngen zü ü blichen Bewirtüngen, die 

sich in einem angemessenen Rahmen halten, dü rfen in der Regel ebenfalls angenommen oder aüsgespro-

chen werden.  

 

III. Behörden, Amtsträger und Mandatsträger 

Der Umgang mit Amtstra gern bedarf einer besonderen Sensibilita t, weil es in diesem Bereich strenge Vor-

schriften gibt. Strafbar ist bereits das Anbieten von Vorteilen fü r die Dienstaüsü büng. 
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Zü den Amtstra gern za hlen nicht nür Beamte, sondern alle Personen, die dazü bestellt sind, Aüfgaben der 

o ffentlichen Verwaltüng wahrzünehmen. Fü r ünsere Mitarbeiter gilt, dass wir Amtstra gern in der Regel 

keinen Vorteil anbieten, versprechen oder gewa hren. Umgekehrt dü rfen Amtstra ger aüch keine Vorteile 

fordern oder annehmen.  

 

IV. Interessenkonflikte 

Wir erwarten von allen Mitarbeiter, sich gegenü ber dem Unternehmen loyal zü verhalten ünd Berüfliches 

von Privatem zü trennen. Perso nliche Beziehüngen zü einem Gescha ftspartner des Unternehmens dü rfen 

nicht zü einer bevorzügten Behandlüng fü hren. Die dienstliche Position darf nicht fü r perso nliche Zwecke 

missbraücht werden.  

    

Entscheidend ist dabei die transparente Handhabüng: Einen Interessenkonflikt zü haben ist nicht 

zwangsla üfig ein Problem. Einen Interessenkonflikt zü haben ünd diesen nicht anzüzeigen, fü hrt zü einem 

großen Problem. 

 

V. Spenden und Sponsoring 

Wir sind üns ünserer Verantwortüng fü r Bildüng ünd Wissenschaft, fü r den Sport, fü r Künst ünd Kültür 

sowie fü r soziale Anliegen bewüsst. Deshalb gewa hren wir Geld- ünd Sachspenden oder erbringen ünent-

geltliche Dienstleistüngen. Alle Spenden mü ssen angemessen ünd transparent sein ünd im Einklang mit 

der geltenden Rechtsordnüng stehen. Spenden an Einzelpersonen, aüf Privatkonten ünd an Personen oder 

Organisationen, die ünserem Ansehen schaden ko nnen, werden nicht geleistet. Spenden ünd Sponsoring 

dü rfen nür von Herrn Carl-Heinz Brandt oder Christoph Brandt freigegeben werden. 

 

VI. Konstruktive Zusammenarbeit mit Arbeitnehmervertretern 

Die konstrüktive Züsammenarbeit mit den Arbeitnehmervertretern ist fü r Brandt seit jeher ein wesentli-

cher Bestandteil ünd bewa hrter Gründpfeiler der Unternehmenspolitik. Wir sehen den offenen Dialog, 

gepra gt von gegenseitigem Respekt, als Basis fü r ein kooperatives Miteinander an. Das Recht der Mitar-

beiter, kollektive Arbeitnehmervertretüngen zü grü nden ünd Kollektivverhandlüngen zür Regelüng von 

Arbeitsbedingüngen zü fü hren, wird anerkannt. 

 

 



  BRANDT GRUPPE - VERHALTENSKODEX 

 

Seite 6                                      BRANDT GRUPPE 

UNSER VERHALTEN 

 

I.  Geschäft 

 

1. Vermögenswerte 

Jeder Mitarbeiter ist fü r den Schütz ünd die sachgerechte sowie ressoürcenschonende Nützüng der  

Unternehmenseinrichtüngen verantwortlich. Ohne dienstlichen Gründ ist es üntersagt, Unterlagen oder 

anderes Vermo gen zü entfernen. Vermo genswerte mü ssen verantwortüngsbewüsst ünd dü rfen nicht zür 

perso nlichen Bereicherüng eingesetzt werden. Das gilt aüch fü r die Arbeitszeit. 

 

2. Dienstreisen 

Bei Dienstreisen ist aüf einen kostenbewüssten Umgang mit den Mitteln des Unternehmens zü achten. 

Jeder Mitarbeiter ist fü r eine vollsta ndige ünd wahrheitsgema ße Dokümentation seiner dienstlichen Aüs-

gaben verantwortlich, Reise- ünd Bewirtüngskosten mü ssen dürch entsprechende Qüittüngen belegt sein. 

Reisekosten dü rfen nicht zweckentfremdet werden.  

 

3.  Dokumentation  

Unsere Bü cher, Unterlagen ünd Berichte sind nür so korrekt wie die Daten, aüf denen sie  

berühen. Deshalb müss jede Aüfzeichnüng im Einklang mit dem geltenden Recht vollsta ndig, wahrheits-

gema ß, zeitnah ünd in versta ndlicher Weise erfolgen. Unterlagen, die nach dem Gesetz oder internen Vor-

gaben aüfbewahrt werden mü ssen, dü rfen nicht vera ndert, vernichtet oder entsorgt werden. 

 

4. Freigaben und Zahlungen 

Bedeütsame Entscheidüngen ünd Handlüngen mit finanziellen Aüswirküngen mü ssen nach den  

bestehenden Regeln (z.B. Unterschriftenregelüng ünd Mehraügenprinzip) freigegeben werden. Das Un-

ternehmen nimmt Zahlüngen nür aüs nachvollziehbaren Qüellen in Empfang. Unsere Zahlüngen setzen 

eine empfangene Leistüng voraüs. Sie werden nach Eingang einer ordnüngsgema ßen Rechnüng ünd eines 

nachvollziehbaren Leistüngsnachweises in der Regel bargeldlos aüf ein Gescha ftskonto des betreffenden 

Partners oder Dienstleisters gezahlt. Der Zweck von Transaktionen, der Geldgeber bzw. der Empfa nger 

sowie die Aüsgangs- ünd Zielkonten bei Geldü berweisüngen sind zü dokümentieren. Die wahre Natür ei-

ner Transaktion darf nicht verfa lscht werden. 
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II.    Informationen und Daten 

 

1. Verschwiegenheitspflicht 

U ber vertraüliche Informationen ist Verschwiegenheit zü wahren. Verschwiegenheit müss ebenfalls in 

Bezüg aüf vertraüliche Informationen ünserer Gescha ftspartner ünd Projekte gewahrt werden, es sei 

denn, die Offenlegüng dieser Informationen ist aütorisiert oder gesetzlich vorgeschrieben. Die Verschwie-

genheitspflicht gilt aüch nach Beendigüng des Arbeitsverha ltnisses fort.  

 

2. Datenschutz  

Personenbezogene Daten dü rfen nür erhoben, verarbeitet oder genützt werden, soweit dies züla ssig ist. 

Die Rechte der Betroffenen aüf Aüskünft ünd Berichtigüng ünd gegebenenfalls aüf Widersprüch, Sperrüng 

ünd Lo schüng sind zü wahren. Jeder Mitarbeiter ist fü r den sachgema ßen Umgang mit seinen Zügangs-

daten verantwortlich.  

 

3. Öffentlichkeit 

Unsere Werte sind üngeachtet des Mediüms die gleichen. Deshalb ist gerade in den Sozialen Medien sowie 

Internet-Foren oder Blogs aüf einen respektvollen Umgang mit dem Unternehmen, den Kollegen ünd den 

Partnern zü achten. Die Kommünikation gegenü ber der O ffentlichkeit erfolgt in der Regel dürch die Ge-

scha ftsfü hrüng ünd die fü r die O ffentlichkeitsarbeit legitimierten Mitarbeiter. 

 

4. Geistiges Eigentum  

Das geistige Eigentüm anderer darf regelma ßig nür dann genützt werden, wenn dem Unternehmen ent-

sprechende Nützüngsrechte eingera ümt worden sind. Züm geistigen Eigentüm geho ren gewerbliche 

Schützrechte wie Patente oder Marken ünd ürheberrechtlich geschü tzte Werke wie Software oder Bilder. 

Deshalb ist insbesondere bei Fotos, Videos ünd Texten sicherzüstellen, dass ünd gegebenenfalls ünter 

welchen Voraüssetzüngen der Urheber mit der Vero ffentlichüng einverstanden ist. Das Recht am eigenen 

Bild ist zü respektieren ünd fremdes Material darf nicht als eigenes aüsgegeben werden.  

 

III. Nachhaltigkeit 

 

1. Gesundheit  

Wir fo rdern die Gesündheit ünserer Mitarbeiter aktiv dürch Programme ünd Aktionen im Rahmen des 

betrieblichen Gesündheitsmanagements. An den Arbeitspla tzen gilt ein striktes Raüchverbot.  
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2. Arbeitssicherheit 

Die Arbeitssicherheit ist integraler Bestandteil aller betrieblichen Abla üfe ünd wird bereits ab der Pla-

nüngsphase in die technischen, o konomischen ünd sozialen U berlegüngen einbezogen. Gema ß den ge-

setzlichen Anforderüngen fü hren wir regelma ßig Arbeitsschützünterweisüngen, Gefa hrdüngsbeürteilün-

gen ünd Gesündheitsvorsorgen dürch.  

 

3. Umwelt- und Klimaschutz 

Der Schütz der Umwelt ünd die Schonüng der natü rlichen Ressoürcen sind ünabdingbar ünd wir wollen 

ünseren Teil dazü beitragen. Deshalb verringern wir die Aüswirküngen aüf die Umwelt, indem wir ver-

antwortüngsbewüsst mit Ressoürcen ümgehen sowie Abfallaüfkommen ünd Emissionen redüzieren.  

Jeder Mitarbeiter tra gt dabei die Verantwortüng, dürch sein individüelles Verhalten züm Schütz von  

Umwelt ünd Klima beizütragen. Dazü geho rt aüch ein sparsamer Energieverbraüch in eigenen Bereichen.  

 

4. Produktsicherheit 

Als ein Unternehmen in der Lebensmittelbranche sind wir besonders dazü verpflichtet, ünsere Prodükte 

stichprobenartig aüf ihre Ungefa hrlichkeit ünd Mangelfreiheit zü üntersüchen. Die Verantwortlichkeit 

hierzü liegt in den jeweiligen Fachbereichen, in denen entsprechende Qüalita tsmanagementsysteme etab-

liert sind. 

 

ANWENDUNGSBEREICH / ANSPRECHPARTNER 

 

Der Verhaltenskodex gilt fü r alle Mitarbeiter der BRANDT GRUPPE, d.h. fü r alle Gesellschaften ünterhalb 

ünd inklüsive der Holding. Bisherige Regelüngen, die nicht im Widersprüch züm Verhaltenskodex stehen, 

bleiben bestehen. Bei Abweichüngen geht die jeweils strengere Regelüng vor. Aüsnahmen vom Verhal-

tenskodex mü ssen rechtlich geprü ft ünd begrü ndet werden ünd bedü rfen der Abstimmüng mit dem Com-

pliance Ansprechpartner. 

 

Wir ermütigen alle Mitarbeiter, Gescha ftspartner ünd Dritte ihre Themen ünd Anliegen offen ünd direkt 

anzüsprechen. Bei Fragen ünd Anregüngen züm Verhaltenskodex kann sich jeder direkt an Compliance 

oder an den Vertraüensanwalt wenden: 

 

Dr. Carsten Thiel von Herff, LL.M. 

c.thielvonherff@thielvonherff.de 

www.report-tvh.com / Tel. 0521 55 7 333 0 


